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Vorwort

Der Kommentar zum vorläufigen Gesetz über die Industrie- und Handelskammern liegt
Ihnen in der 9. Auflage in einer grundlegend überarbeiteten Fassung und mit neuem
Verleger und damit teilweise auch neuem Gewand vor. Mit dem Wechsel einher geht auch
die breitere digitale Verfügbarkeit des Werks. Auch in der neuen Auflage wird der Kom-
mentar mit dem früheren Hauptgeschäftsführer der IHK Würzburg-Schweinfurt, Prof.
Dr. Ralf Jahn, und dem Chefjustitiar des DIHK, Prof. Dr. Stephan Wernicke, als Heraus-
gebern betreut, von zwei Autoren, die in der Tradition ihrer Vorgänger zugleich für die
akademische Perspektive, juristische Gründlichkeit und Praxisnähe des Kommentars ein-
stehen. Auch das Kommentatorenteam wurde erweitert und mit weiteren erfahrenen
Praktikern besetzt.

Die Tradition des Kommentars gilt es nach wie vor inhaltlich zu wahren in Bezug auf
Würdigung und Anwendung der Gesetzesnormen gerade „auf die vielfältigen Tatbestände der
Kammerpraxis“ sowie das Verständnis von „Wesen und Wirken der deutschen Kammern aus ihrer
geschichtlichen Entwicklung und aus ihrer Stellung im System der Wirtschaftsverfassung“, wie es das
Vorwort der ersten Auflage von 1957 ausdrückte: diesem Blick auf die rechtspolitischen
Grundlagen sind und bleiben wir weiterhin verpflichtet.

Seit der 8. Auflage (2020) hat das Recht der Industrie- und Handelskammern wesentli-
che Entwicklungen durchlaufen. So ist das IHKG mehrfach in Details novelliert worden,
beispielsweise durch das Registermodernisierungsgesetz 2021, das zu einer abermaligen
Änderung der datenschutzrechtlichen Sonderregelungen in § 9 IHKG führte, das Woh-
nungseigentumsmodernisierungsgesetz 2020 und das Unternehmensstabilisierungs- und
-restrukturierungsgesetz 2020. Eine grundlegende Reform des IHKG erfolgte 2021 mit
dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der
Industrie- und Handelskammern (IHKG ÄndG v. 7.8.2021, BGBl. 2021 I, 3306), in
Reaktion auf die verwaltungsrechtliche Rechtsprechung zu Verbandskompetenz und zum
Äußerungsrecht (vor allem BVerwG v. 14.10.2020 – 8 C 23.19. NVwZ 2021, 408).
Hierbei haben die Besonderheiten der IHK-Organisation bzw. der neuen DIHK (Körper-
schaft des öffentlichen Rechts) eine umfassende gesetzliche Präzisierung erfahren.

Auch im Übrigen sorgte die Rechtsprechung seit der im Frühjahr 2020 erschienenen
Vorauflage des Kommentar mit zahlreichen Urteilen dafür, dass wesentliche Bereiche des
Rechts der Industrie- und Handelskammern neu interpretiert werden müssen. In ihrer
Breite haben die Entscheidungen zu einer Festigung des bisherigen Rechtszustands bei-
getragen. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang insbesondere die umfassend begrün-
dete Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts zu den formalen und inhaltlichen
Voraussetzungen an die Gesamtinteressenvertretung durch Kammern wie die konkretisier-
ten Maßstäbe, die im Rahmen der Finanzhoheit der Kammern bei der Bildung von Rück-
lagen und anderen Vermögenspositionen zu beachten sind.

Die Verfasser haben in der nunmehr vorliegenden 9. Auflage allen diesen Änderungen
Rechnung getragen. Rechtsprechung und Schrifttum sind bis Sommer 2023 erfasst, in
Einzelfällen waren noch weitere Aktualisierungen möglich. Völlig neu gestaltet wurden
auch Layout und Zitierweise im Rahmen der Kommentierung. Eine übersichtlichere Glie-
derung und Fettdruck im Text schließlich sollen dem Leser eine schnelle Orientierung
ermöglichen, die geänderte Zitierweise soll die künftige online-Nutzung unterstützen.

VII



Die Verfasser hoffen, dass auch die Neuauflage 2024 den Kammern, Gerichten und
Behörden bei der Anwendung des IHKG und der Klärung von Zweifelsfragen eine
nützliche Hilfe sein wird. Zu danken ist an dieser Stelle auch Herrn Axel Rickert, der aus
dem Autorenkreis ausschied. Dank schulden wir nicht zuletzt Frau Susanne Pinkwart für
vielfältige redaktionelle und logistische Unterstützung. Alle Autoren geben in diesem Werk
ihre persönliche wissenschaftliche Überzeugung wieder.

Berlin, Würzburg, im Juli 2023 Robin Borrmann
Antje Gollnisch
Karolin Heyne
Ralf Jahn
Konstantin Kutscher
Kei-Lin Ting-Winarto
Stephan Wernicke
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